
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegese2 (GEG) vom 1 2O.Juli2O22

für Wohngebäude

Registriemummer: SH-2023-004481545 1

ü Modemlslerung

(Anderung / Erweiterung)

Gültig bis: 28.03.2033

Gebäude

Gebäudetyp

Adres*

Gebäudeteil

Bauiahr GeMude

Bauiahr \ /ärmeerzeuger

Anzahl der \ /bhnungen

GebäudenuHäche

\ /bsentliche ftlr
Wesentliche für \Alarmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lü,ftung 3

Art der Kühlung 3

Anlass der Ausstellung des

Energieaus\,veises

Neubau E Sonstges (rerwlllg)

tr Vermietung /Verkauf

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Oie energetische QualMt eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahrne von standadi§erGn Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energleveörauchs ermittdt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäu&nutriäche nacfi dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen \,\rohnf,ächenangaben unterscfieidel Die angegebenen Vergleichs\i\crte sollen überschlägige Ver-
gleiche ermöglichen (Erläuterungen - rlehe Selte 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsemlehlungen (Seib 4).

§ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsauslr,eis). De Ergebnisse sind

auf Selte 2 dargestellt. Zusätliche lnfonfiationen zum Verbrauch sind fteiwillig.

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Ausrr/ertungen des Energieverörauchs erstellt (Energieverbrauchsausureis). Die Ergeu
nisse sind auf Selte 3 dargestellt

Datenerhebung Bedarf r'erbrauch durcfi E Eigentilrner I Aussteller

ü Dem Energieausweis sind zusäEliche lnfonnationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Venflendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlicfr der lnfurnration. Die Angaben im Energieausvveis beziehen sich auf das gesamte Gebäucle oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausiu/eis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu enroglichen.

Aussteller (mit Ansctlrifr und Berußbezeichnung) Unterschrin des Ausstellers

AzrniAhn (

lloö*.ä6k 39

21075 Hafiburg

I Datum des angeu€ndeten GEG, gegebenenfalls des ange$Endeten Anderungsge§€tzos zum GEG
2 nur im Falls des § 79 Absatr 2 §8tz 2 GEG eiEutragen3 Mehrlacfisnqabenmöglich
' bei Wärm€notzen Bauiahr der Übergabestations Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Xtimanlagsn im Sinne des § 74 GEG

29.03.2023

Alan
Ing. AzmiAlan

Srr.39.21075 Hamburg
Tel.:040 608 600 86
www.alanstatik.de
info@alanstatik.de

feisbhendes ltihhrhmilienhaus

Ehbrsberg 25

22889 Tangstedt

\ bhrEebär.rde

mz2

2f,22

o

487,5 rn' tr nach § 82 GEG aus der \ ,bhnfläche ermittelt

Erdgas E

' erdgas e

Art: Sdaranlage Verwendung: Trinl$rassereruAmung

tr Fensterlüftur€

tr Schachüüfiung
f Unungsanlage mit Wärmerückgailinnung

ü Lüfrungsanlage ohne \^lärreräckgiewinnurE

0 Kühlungausstrom

t1 Kühlung aus lMänne

n Passive Kühlung

ü G€lieferte Kälte

Anzahl: 0 Nächstes Fälligkeitsdatum der lnspektion:

Hd€do0r Softf,.rc AG, En€.lbbardtq ftofreiml 11.92



EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 20.Juli2022

Berechneter Energiebedarf des GeMudes

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausreises

nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG

nur bei Neubau

EFH: Einfamilienhaus. MFH: Mehrfamilienhaus

Registriernummer: SH-2023-004 481545

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 7,0 kg COr-Aquivalent /(m'1'a)

Endenergiebedart dieses Gebäudes

26,7 kvl,h/(m'1'a)

D llil
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

30,6 kwh/(m'1.a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

Anforderunoen oemäß GEG 2

Primäreneroiebedarf

lst-Wert «1,6 kvvh/(rn'.a) Anforderungsrert 32,5 kvvh(nf'a)

Eneroetische Qualität der Gebäudehülle Hr'

lstwert 0,30 W(nf $ Anforderungs\/ert 0,43 W(nf K)

Soßnerlicher Wänreschutz (bei Neubaul X eingehalten

Für Eneroiebedarfsberschnunoen veffi ndetes Verfahren

I vertatrren nach DIN V4108-6 und DIN V4701-10

EI Verfahren nach DIN V 18599

E Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

D Vereinfachungen nach § 50 Absalz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebäudes IPflichtangabe in I mmobilienanzeigen] 26,7 kWr/(m':'a)

Angaben zur Nutsung erneuerbarer Energien 3

Nutzung emeuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § '10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Oeckungs- michterfül-

Maßnahmen zur Einsparung 3

Die Anforderungen zur Nutzung emeuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maß-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34 Absatz 2

GEG erfüllt.

fi Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten.

E Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um oÄ

unterschntten. Anteil der Pflichterfüllung: oh

vvarlrE- ullo
Kälbrückosi nnuno

Sum:
29,7 0Ä 59,5

47,8 0Ä 180,1

Art:

Solare Srahlungerergie

anteil: lung:

18,1 0Ä 120,6

Vergteichswerte Endenergie'

0 25 50 75 100 125 t5o t7! 200 225 >2§

"rsrs"".s-.w

,i.U
DIE

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfürdie Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. lnsbesonderewegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine RückschlÜsse aufden tatsächlichen
Energieverbrauch. Dieausgewesenen Bedarfswerte derSkala sind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche
(AN), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

Hongenrolh Soäware AG. Energieberäter Professional 1 1 9 2
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EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 20.Juli2022

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

1 siehe Fußnote 'l auf Seite I des Energieausureises2 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Wannrasser- oder Kühlpauschale in kVVh3 EFH: Einfanilienhaus, MFH: Mehrfarilienhaus

Holtgenrolh Sollware AG, Energieberater Professional 1 1.9.2

Registriemummer: SH-2023-004481545

0 25 50 75 100 ',t25 't50 175 200 225

kg COr-Aquivalent /(m'.a)

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen

D

>250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

| ,nr.o I en"roi* I on,.,, I on,",, | .

I eneroie- I verbra-uch lw"-*r.."r l Heizuno I T".T'-

I t"nä" I rxrar,l I rr,vrt'r I trrm,t- | 
raKtor

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum

von bis
Energieträger 2

E wertere Einträge in Anlage

Vergleichsurcrte Endenergie 3

ffi, 1 Dlelil
0 25 5{t 75 100 125 tso 175 200 225 >zil Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen

sich auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fem- oder Nahwärme

beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um '15 bis 30 % geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

__"-$,§äs'"

Erläuterungen zum Verfah ren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro euadratmeter
Gebäudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weichl insbesondere wegen des \Mtterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

r A D E F (,



EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 20.Juli2O22

Empfehl ungen des Ausstellers

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausreises

Registriemummer: SH-2023-004481545

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieemzienz srnd ! moglich fi nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr.
Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

in Zu-
sammen-
hang mit
größerer
Modemi-
sieruno

als
Einzel-
maß-

nahme

(freiwllige Angaben)

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätz1e Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

I weitere Einträge im Anhang

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation

Sie sind kuz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unter:

Azmi Alan

Nobleestr. 39, 21 07 5 Hamburg

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Hottgenroth Sofrware AG, Energieberaler Professional 1 1.9.2
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 20.Juli2O22

Erläuterungen

Anqabe Gebäudeteil - Seite 1

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemäß § 79 Absatz 2 SaU 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe

,,Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Emeuerbare Eneroien - Seite 1

Hier wird daruber informiert, wofür und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Enerqiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,
defi niertes Nulzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. lnsbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-
chen Energieverbrauch.

Primäreneroiebedarf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berucksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte ,,Vorkette" (Erkundung, Gewnnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (2.8. Heizö|, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und dre Umwelt schonende Energienutzung.

Eneroetische Qualität der Gebäudehülle -Seite 2
Angegeben ist der speziflsche, auf die wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualatät aller wärmeübertragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschulz. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endeneroiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr-
lich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen enechnet und ist ein lndikator für die Energieeffizlenz eines Gebäudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berucksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss,
damit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieefflzienz.

Anqaben zur Nutzunq emeuerbarer Eneroien - Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang emeuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. ln
dem Feld ,,Angaben zur Nulzung erneuerlcarer Energien' sind die Art der
eingesetzten emeuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
füllung abzulesen. Das Feld "Maßnahmen zur Einsparung" wrd ausge-
füllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz ge-
mäß § 45 GEG erfüllt werden.

I siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieaus\r,Eises

für Wohngebäude

Endenerqieveörauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Wnter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebäudes. Der Endenergreverbrauch gibt Hinweise auf dae energeti-
sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen genngen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich, insbesondere können
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark diffeneren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung
unddemindividuellenVerhaltenderBewohnerabhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale
berucksichtigt. Gleiches gilt fürden Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,,Verbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primäreneroieveörauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. We der Pnmärenergiebedarf wrd er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energieträger berucksichtigen.

Treibhausqasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Pnmärenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtanoaben für lmmobilienanzeioen - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in § 87
Absatz I GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Verqleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche angegeben, annerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

Hongenroth Sofrware AG, Energieberater Professional 1 l.9.2 -


